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1 Planungsanlass / Allgemeines 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand des Industrieparks an der A 31, der im Rah-

men der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lathen im Jahr 1995 

als Kristallisationspunkt der gewerblich-industriellen Entwicklung der Region begründet und 

seitdem sukzessive erweitert worden ist. 

 

 

 
In der Samtgemeinde Lathen und der Gemeinde Niederlagen besteht Bedarf nach gewerbli-

chen und industriellen Baugrundstücken, die innerhalb der bestehenden Gewerbe- und Indust-

riegebiete nicht mehr abgedeckt werden kann. Daher besteht das Erfordernis, im Rahmen 

einer Erweiterung des Industrieparks an der A 31 ein weiteres Gewerbe- und Industriegebiet 

zu erschließen. 

 

Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen bereits als 

gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist für die abseh-

bare Entwicklung des Industrieparks an der A 31 und die planungsrechtliche Sicherung der 

Flächen erforderlich.  

 

 

2 Verfahren / Abwägung 

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde Niederlangen hat in seiner Sitzung am 

……………………….. beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 34 „Industriepark an der A 31, 

Teil VIII“ aufzustellen.  

 

Abb. 1: Übersichtsplan o. M. (© OpenStreetMap-Mitwirkende) 

Lathen 
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Da der Bebauungsplan weder im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB noch im be-

schleunigten Verfahren nach §§ 13a oder 13b BauGB aufgestellt werden kann, ist ein zwei-

stufiges „Normalverfahren“ mit einer frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung so-

wie einer anschließenden einmonatigen öffentlichen Auslegung einschließlich einer Umwelt-

prüfung durchzuführen. 

 

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde Niederlangen hat daher in seiner Sitzung am 

……………………….. zudem beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.  

 

Für die Bürger besteht im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens die Möglichkeit, 

alle bis dahin vorliegenden Unterlagen einzusehen und sich schriftlich oder mündlich zur Nie-

derschrift im Gemeindebüro in Niederlangen oder im Rathaus der Samtgemeinde Lathen zu 

äußern. 

 

Nach Auswertung der Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung und Erarbeitung des Bau-

leitplan-Entwurfs werden alle Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erneut für die Dauer eines 

Monats öffentlich ausgelegt. Innerhalb dieses Zeitraums besteht für jedermann die Möglich-

keit, Anregungen zur Planung vorzutragen. Diese Aktivitäten zur Öffentlichkeitsbeteiligung 

werden entsprechend den Vorschriften im BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Das Ergebnis 

der Abwägung kann von jedermann eingesehen werden. 

 

 

3 Geltungsbereich 

Das Plangebiet ist Teil der Gemarkung Niederlangen, Flur 37 und umfasst die Flurstücke 2, 3, 

6/2 (teilw.), 6/3 (teilw.), 10(teilw.), 13(teilw.), 14, 15, 16, 17 (teilw.), 25, 26, 34 (teilw.). 

 
Abb. 2: Geltungsbereich (ohne Maßstab)  
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4 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

4.1 Regionalplanung 

Nach dem wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland von 

2010 ist der Gemeinde Niederlangen keine eigene zentralörtliche Funktion zugewiesen. Das 

nächstgelegene Grundzentrum ist die Gemeinde Lathen im Osten.  

 

Die nächstgelegenen Mittelzentren sind Meppen etwa (20 km südlich) und Papenburg (etwa 

25 km nördlich). 

 

 

 

Das Plangebiet ist im wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm als Vorranggebiet für 

industrielle Anlagen und Gewerbe dargestellt. Somit entspricht die geplante Ausweisung als 

Industriegebiet den regionalplanerischen Zielsetzungen. 

 

 
4.2 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen als gewerb-

liche Baufläche dargestellt. Die Festsetzung eines Industriegebietes ist gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB „aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.“ 

 

4.3 Bebauungspläne 

Für den überwiegenden Teil des Plangebiets liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vor. 

Lediglich in einem südwestlichen Teilbereich wird der südlich anschließende Bebauungsplan 

Nr. 21 „Industriepark an der A 31, Teil VI“, 1. Änderung und Erweiterung geringfügig überplant. 

Mit Inkrafttreten des hier anstehenden Bebauungsplans Nr. 34 „Industriepark an der A 31, Teil 

VIII“ werden für die überplanten Flächen alle zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des 

rechtsverbindlichen Bebauungsplans unwirksam. 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 
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5 Bestandssituation 

Das Plangebiet umfasst nördliche Erweiterungsflächen des Industrieparks an der A 31, östlich 

der A 31 und nördlich der K 156 „Neusustrumer Straße“. Die Fläche hat eine Größe von ca. 

24,72 ha, ist weitgehend eben und wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Im 

Südosten befindet sich eine Resthofstelle, im Nordwesten eine Aufforstungsfläche an der 

A 31. 

 

Das nähere Umfeld ist durch landwirtschaftliche Nutzung im Süden geprägt. Westlich begrenzt 

die A 31 das Gebiet mit daran anschließenden Waldflächen, die sich nördlich des Gebietes 

fortsetzen. Im Osten grenzen zunächst Waldflächen an, die sich weiter südlich zu einer Was-

serfläche öffnen. 

 

 

 

 

6 Planungserfordernis / Standortbegründung 

Der Industriepark an der A 31 ist im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

der Samtgemeinde Lathen von 1995 – durch Ausweisung gewerblicher Baufläche in einer 

Größenordnung von rd. 80 ha – in enger Zuordnung zur Anschlussstelle der Bundesautobahn 

in der Gemeinde Niederlangen als Kristallisationspunkt der gewerblich-industriellen Entwick-

lung der Region begründet worden. 

 

Abb. 4: Luftbild (ohne Maßstab) 



Gemeinde Niederlangen   Bebauungsplan Nr. 34 „Industriepark an der A 31, Teil VIII“ 

- Vorentwurfsbegründung -  7 / 17 

H:\NIEDERL\216116\TEXTE\BP\bgr_221011.docx  

Im Rahmen der 23. Änderung des Flächennutzungsplans ist der Industriepark erweitert wor-

den, da die gewerblichen Bauflächen aus der Neuaufstellung weitgehend ausgeschöpft waren 

und konkrete Ansiedlungsvorhaben weiterer Betriebe vorlagen, die auf den verbliebenen 

„Restflächen“ von weniger als 10 ha nicht umgesetzt werden konnten.  

 

Im Sinne einer nachhaltigen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung wurden darüber hinaus 

gehend – durch Vorhaltung ausreichend erschlossener, preisgünstiger gewerblicher Bauflä-

chen in exponierter Lage mit weitgehend uneingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten eines In-

dustriegebiets – Möglichkeiten zur Ausgliederung ortsansässiger Betriebe sowie zur Ansied-

lung weiterer überregional tätiger Unternehmen geschaffen. Vor diesem Hintergrund sind die 

Plangebietsflächen in der 23. sowie der 35. Änderung des Flächennutzungsplans als Erweite-

rungsfläche im Norden des Industrieparks an der A 31 festgelegt worden. 

 

Zwischenzeitlich liegen verschiedene Anfragen nach gewerblichen und industriellen Bau-

grundstücken vor, die innerhalb der bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete in der Samt-

gemeinde Lathen und der Gemeinde Niederlagen nicht mehr abgedeckt werden können. Da-

her besteht das Erfordernis, im Rahmen einer Erweiterung des Industrieparks an der A 31 ein 

weiteres Gewerbe- und Industriegebiet zu erschließen. 

 

Die Plangebietsfläche ist aus den folgenden Gründen besonders für die Ausweisung als Ge-

werbe- und Industriegebiet geeignet: 

 

- Das Plangebiet ist im Bereich des Industrieparks an der A 31 gelegen. 

 

- Durch die Lage an der Anschlussstelle „Lathen“ der A 31 ist an diesem Standort eine opti-

male Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz gegeben. Der gewerbliche Schwerlast-

verkehr kann den Industriepark erreichen, ohne Störungen innerhalb von Wohnsiedlungs-

bereichen zu verursachen. 

 

- In geringer Entfernung befinden sich zudem der Dortmund-Ems-Kanal (Häfen in Lathen 

und Fresenburg) sowie die Emslandstrecke (Bahnhof in Lathen). 

 

- Es liegen nur geringe naturschutzfachliche und immissionsschutzrechtliche Konfliktpoten-

tiale vor. 

 

- Das Gelände ist weitgehend eben und frei von Geländeversprüngen. 

 

 
7 Städtebauliche Planungsziele 

Die Gemeinde Niederlangen verfolgt mit dem Bebauungsplan folgende Planungsziele: 

 

- Es werden zusammenhängende Gewerbe- und Industriegebietsflächen für die Erweite-

rung des Industrieparks an der A 31 zur Ansiedlung wachstumsorientierter Betriebe und 

Unternehmen zur Verbesserung der lokalen Wirtschaftsstruktur geschaffen.  

 



Gemeinde Niederlangen   Bebauungsplan Nr. 34 „Industriepark an der A 31, Teil VIII“ 

- Vorentwurfsbegründung -  8 / 17 

H:\NIEDERL\216116\TEXTE\BP\bgr_221011.docx  

- Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze 

 

- Errichtung eines neuen Knotenpunkts zur verkehrliche Erschließung über die südlich an-

grenzenden Kreisstraße K156 „Neusunstrumer Straße“ mit der Anschlussstelle der A 31 

„Lathen“  

 

- Für eine optimierte Ausnutzbarkeit der Bauflächen einerseits und einem ausreichenden 

Schallschutz für die vorhandene Wohnbebauung in der Nachbarschaft andererseits sind 

im weiteren Verfahren ggf. Lärmemissionskontingente festzusetzen. 

 

- Weitgehende Eingrünung der Industriegebietsflächen zu den Plangebietsgrenzen. 

 

- Begrünungsmaßnahmen auf den Baugrundstücken zur Minimierung von großflächig ver-

siegelte Flächen und Bildung von Hitzeinseln. 

 

- Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage entlang der Bundesautobahn 31 im Wes-

ten des Plangebiets, welche die energetische Versorgung des Plangebiets durch die Nut-

zung erneuerbarer Energiequellen (hier: Solarenergie) fördert 

 

 

8 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

8.1 Art der baulichen Nutzung 

Aufgrund der städtebaulichen Planungsziele der Gemeinde Niederlangen wird das Plangebiet 

als Industriegebiet (GI) festgesetzt und dient insofern künftig der Unterbringung von Gewerbe-

betrieben. Entlang der Autobahn ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage vor-

gesehen. Daher sind in diesem Bereich (GI-2 Gebiet) lediglich Solarmodule (Photovoltaikan-

lagen) sowie Betriebs- und Transformatorengebäude, die für den Betrieb der Anlage notwen-

dig sind zulässig. 

 

Der Industriepark A 31 in Niederlangen ist angelegt worden, um vorrangig Arbeits- und Aus-

bildungsplätze zu schaffen, die zudem eine hohe Standortaffinität zu den überörtlichen Ver-

kehrswegen, hier der A 31, besitzen. Um den gewünschten Gebietscharakter zu erreichen 

werden daher unzulässige Nutzungsarten festgelegt. 

 

Landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungsbetriebe zum Halten und zur Aufzucht von 

Schweinen, Rindern und Geflügel sind grundsätzlich ausgeschlossen, zumal für derartige An-

lagen in der Samtgemeinde und der Gemeinde ein eigenes städtebauliches Konzept verfolgt 

wird. Standorte für Tierhaltungsanlagen wurden im Rahmen der 25. Flächennutzungsplanän-

derung der Samtgemeinde Lathen und der zugehörigen Bebauungspläne der Mitgliedsge-

meinden verbindlich festgeschrieben. Mit dieser Regelung im Bebauungsplan Nr. 34 wird zu-

dem erreicht, dass potenziell bestehende Nutzungskonflikte zwischen immissionsintensiven 

Tierhaltungsbetrieben und den ansonsten für eine Ansiedlung im Plangebiet vorgesehen ge-

werblichen und industriellen Betrieben vermieden werden. 
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Weiterhin werden im GI-1 Gebiet Festsetzungen zu Einzelhandelsbetrieben getroffen. Seitens 

der Gemeinde ist explizit die gewerbliche Ansiedlung von Unternehmen im produzierenden 

und verarbeitenden Gewerbe gewünscht. Der Ausschluss einzelner Nutzungen erfolgt deshalb 

aufgrund städtebaulicher Gründe. Da Gewerbebetriebe als Einzelhandelsbetriebe aller Art in 

Industriegebieten allgemein zulässig sind (sofern sie nicht nach § 11 Abs. 3 BauNVO kern- 

oder sondergebietspflichtig sind), der Einzelhandel als Teil der Daseinsvorsorge jedoch in den 

Regelungsbereich der Raumordnung fällt, wird im Bebauungsplan diese textliche Festsetzung 

zur Steuerung des Einzelhandels vorgesehen. 

 

Konkret wird damit i.S.v. § 1 Abs. 4 BauGB der Agglomerationsregelung des LROP 2017 (in 

Kapitel 2.3 Ziffer 02) Rechnung getragen und die Entstehung einer Einzelhandelsagglomera-

tion verhindert. Damit wird erreicht, dass etwaige Ansammlungen von jeweils für sich betrach-

tet nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieben als „Einzelhandelsgroßprojekt“ im raumordne-

rischen Sinne angesehen werden müssten bzw. hier entstehen könnten was städtebaulich im 

Sinne der Sicherstellung der Nahversorgung im Ortszentrum bzw. im Hauptort Lathen der 

Samtgemeinde nicht gewollt ist. 

 

Gemäß den Vorgaben des LROP 2017 sind neue Einzelhandelsgroßprojekte ausschließlich 

in den Zentralen Orten (das Grundzentrum für die Samtgemeinde Lathen ist in Lathen festge-

legt) unter Beachtung des Kongruenz-, Konzentrations-, Integrations-, Abstimmungs- und Be-

einträchtigungsverbotes zulässig. 

 

Daher ist der o.g. Ausschluss von Einzelhandel begründet, zumal hier dieser Standort vorran-

gig dem produzierenden Gewerbe bzw. Handwerksbetrieben vorbehalten werden soll. Für In-

dustriegebiete kommt daher eine solche Regelung, unabhängig von oder neben dem Ziel des 

Schutzes der Stärkung des Zentralen Ortes grundsätzlich in Betracht, um das Industriegebiet 

primär für das produzierende und verarbeitende Gewerbe vorzuhalten (vgl. Urteil des BVerwG 

vom 10. September 2005 - 4CN8/14). Feindifferenzierungen hinsichtlich der Zulässigkeit von 

bestimmten Unterarten von Einzelhandelsbetrieben im Sinne des in der Festsetzung zugelas-

senen Produktionsverbindungshandels sind hier gem. § 1 Abs. 9 BauNVO deshalb begründet, 

weil gerade in kleinen Orten und Gemeinden Handwerksbetriebe oder kleinere Produktions-

betriebe auf einen begrenzten Vor-Ort-Verkauf angewiesen sind, aber auch so einen Teil der 

Nahversorgung ermöglichen (z.B. Elektro- oder Heizungsfirma, in der Kleinteile erworben wer-

den können). 

 

Der Bebauungsplan umfasst weiterhin Regelungen zur Zulässigkeit von Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen. Unter einer Photovoltaik-Freiflächenanlage versteht man eine Photovoltaikan-

lage, die nicht auf einem Gebäude oder an einer Fassade, sondern ebenerdig auf einer freien 

Fläche aufgestellt ist. Wie eingangs erläutert sind diese im GI-2 Gebiet zulässig und sollen 

eine energetische Versorgung des Plangebiets durch die Nutzung erneuerbarer Energiequel-

len fördern. Planungsziel der Gemeinde Niederlangen ist es, Anlagen zur Nutzung erneuerba-

rer Energiequellen substanziell Raum zu gegeben. Daher sollen diese im westlichen Bereich 

des Plangebiets auf rd. 10 % der Gesamtfläche des Industriegebiets konzentriert werden. Um 

die übrigen Bereiche des Industriegebiets für die gewerbliche Ansiedlung von Unternehmen 
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im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe vorzuhalten, sind Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen im GI-1 Gebiet nicht zulässig. Die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden 

oder Fassaden ist zulässig und ausdrücklich erwünscht.  

 

 

8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Im GI-1 sind die Grundflächenzahl (GRZ) sowie Baumassenzahl (BMZ) gemäß der Orientie-

rungswerte der Baunutzungsverordnung mit 0,8 bzw. 10,0 festgesetzt, um an diesem Standort 

möglichst optimale und weitreichende Nutzungsoptionen für die gewerbliche Nutzung der Flä-

chen zur Verfügung zu stellen und bei nicht unerheblichem Erschließungsaufwand wirtschaft-

lich tragfähige Ausnutzungsmöglichkeiten zu erreichen. Für das GI-2 wird eine zulässige GRZ 

von 0,05 festgesetzt. Der niedrige Versiegelungsgrad ergibt sich daraus, dass die Modultische 

der PV-Anlagen auf Stützen stehen, die nur in den Boden gerammt sind. 

 

Die mittlere Geländehöhe beträgt derzeit rd.11,00 m bis 12,00 m über Normalhöhennull (NHN). 

In Anlehnung der bisherigen Festsetzungen für den Industriepark A 31 wird die Höhe baulicher 

Anlagen im GI-1 auf maximal 42,00 m über NHN festgesetzt. Dies entspricht einer Höhe von 

maximal rd. 30,00 m über Gelände. Zur Einbindung in das Landschaftsbild sollen zu starke 

Überhöhungen der künftigen Bebauung vermieden werden. Ausgenommen von der maxima-

len Höhe der baulichen Anlagen sind Silos, Schornsteine, Antennen und Förderanlagen. Um 

außerdem die Fernwirkung der Photovoltaikanlagen sowie der notwendigen Betriebs- und 

Transformatorengebäude zu regulieren, dürfen bauliche Anlagen im GI-2 eine Höhe von rd. 

3,00 m über Gelände nicht überschreiten. Es wird festgesetzt, dass die Photovoltaik-Modulti-

sche so zu errichten sind, dass sich der tiefste Punkt des Tisches auf einer Höhe von mindes-

ten 0,80 m über dem gewachsenen Grund befindet. Ein Mindestabstand der Unterkante der 

Modulreihen von 0,80 m zum Boden hat sich in der Praxis bewährt. Neben der Möglichkeit der 

Beweidung durch Schafe fällt mit einem größeren Abstand auch mehr diffuses Licht auf den 

Boden, so dass die Beeinträchtigung des Bewuchses durch Beschattung geringer ist. Gering 

über dem Boden aufgesetzte Module haben zudem den Nachteil, dass häufiger gemäht wer-

den muss, um eine Verschattung der unteren Modulreihen mit hohem Gras zu unterbinden. 

Ebenso kann eine Beeinträchtigung durch Schnee eher gegeben sein. 

 

8.3 Bauweise / überbaubare Grundstücksgrenzen 

Die abweichende Bauweise ermöglicht im Zusammenhang mit den großflächig zusammen-

hängend festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen die Realisierung von funktionsge-

rechten gewerblichen Gebäuden. Die Gebäude dürfen eine Länge von 50 m überschreiten. Zu 

den Grundstücksgrenzen gelten die Abstandsvorschriften der Landesbauordnung (NBauO). 

 

 

9 Erschließung 

9.1 Verkehrliche Erschließung 

Im Rahmen der Vorplanung für die Erschließung des Plangebiets sowie der südlich angren-

zenden gewerblichen Flächen wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt (s. Anlage). In 
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dieser wurden zwei unterschiedliche Erschließungsvarianten von der Kreisstraße 156 geprüft. 

Der Planfall 1 sieht die Errichtung von zwei getrennten Knotenpunkten für das Plangebiet vor. 

Der Planfall 2 betrachtet einen gemeinsamen Knotenpunkt. Die Verkehrsuntersuchung kommt 

zu dem Ergebnis, dass aus verkehrlicher Sicht grundsätzliche beide Erschließungsvarianten 

möglich sind. Die Verkehrsmengen auf der K 156 erhöhen sich zwar deutlich, allerdings wird 

in beiden Planfällen stets die Qualitätsstufe A erreicht, womit keine leistungssteigernden Maß-

nahmen ergriffen werden müssen. Lediglich die vom Straßenbaulastträger vorgeschriebenen 

Linksabbiegespuren sind mit einzuplanen. 

 

Hinsichtlich der Bewertung der beiden Erschließungsvarianten ist aus verkehrlicher Sicht die 

zweite Variante mit der Erschließung über einen Knotenpunkt vorzuziehen, da so im Verlauf 

der K 156 nur ein Knotenpunkt entsteht und damit eine Bündelung der Ein- und Abbiegevor-

gänge verbunden ist. Aus diesem Grund wurde für den Planfall 2 in Abstimmung mit dem 

Landkreis Emsland eine entsprechende Straßenvorplanung erstellt (s. Anlage) 

 

 

 

 

9.2 Technische Erschließung 

Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung 

Die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung des Plangebiets wird durch Anschlüsse an das 

jeweilige Netz sichergestellt; dies gilt auch für Telekommunikationsleitungen. Der Ausbau der 

Leitungsnetze wird rechtzeitig mit den jeweiligen Versorgungsträgern abgestimmt.  

 

Oberflächenentwässerung 

Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens ist die geregelte Oberflächenentwässerung auf-

zuzeigen, da durch den Bebauungsplan die planungsrechtliche Voraussetzung geschaffen 

wird, bislang unversiegelte natürliche Böden zu bebauen bzw. zu versiegeln.  

 

Abb. 5: Ausschnitt aus der Straßenvorplanung 
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Der Versickerungsnachweis (s. Anlage) kommt zu dem Ergebnis, dass eine Versickerung un-

ter Beobachtung anderer wasser- und umwelttechnischer Belange und Vorschriften nur be-

dingt empfohlen werden, da kaum ausreichend vertikaler Versickerungsraum vorhanden ist.  

(s. Versickerungsnachweis).  

 

In der wasserwirtschaftlichen Vorplanung, die bis zur öffentlichen Auslegung erstellt wird, wird 

auch das Entwässerungskonzept für die Oberflächenentwässerung erarbeitet und vordimen-

sioniert. 

 

Schmutzwasserbeseitigung 

In der wasserwirtschaftlichen Vorplanung, die bis zur öffentlichen Auslegung erstellt wird, wird 

auch das Entwässerungskonzept für die Schmutzwasserentsorgung erarbeitet und vordimen-

sioniert. 

 

Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtli-

chen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Land-

kreises Emsland. Die Beseitigung hausmüllähnlicher Abfälle erfolgt durch die örtliche Müllab-

fuhr. 

 

Vorbeugender Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung wird im Zuge nachfolgender Genehmigungs- und Ausführungs-

planungen entsprechend den technischen Regeln und Richtlinien durch abhängige und - so-

fern möglich - unabhängige Löschwasserentnahmestellen sichergestellt. Die technischen An-

forderungen für einen ausreichenden Brandschutz werden mit der zuständigen Brandschutz-

behörde sowie der örtlichen Feuerwehr im Zuge der detaillierten Erschließungsplanung abge-

stimmt. 

 

 

10 Immissionsschutz 

Landwirtschaft 

Die Änderungsbereiche grenzen unmittelbar an landwirtschaftliche Nutzflächen. Die aus ord-

nungsgemäßer landwirtschaftlicher Bewirtschaftung resultierenden Immissionen sind als orts-

üblich hinzunehmen. 

 

Schalltechnische Beurteilung 

In der schalltechnischen Beurteilung, die bis zur öffentlichen Auslegung erstellt wird, wird der 

Gewerbe- sowie Straßenverkehrslärm untersucht. Die sich daraus ergebenden Anforderungen 

des Immissionsschutzes sind ggf. im Bebauungsplan festzusetzen. 
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11 Umweltbelange 

11.1 Umweltprüfung / Umweltbericht 

Als Bestandteil dieser Begründung wird bis zur öffentlichen Auslegung ein Umweltbericht er-

stellt.  

 

Eine erste Bestandsanalyse mit Gliederungs- und Themenübersicht für den Umweltbericht 

(„Scoping“-Unterlage) ist anliegend beigefügt. Die vorliegenden Unterlagen dienen u.a. dem 

Zweck, Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf 

den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu erhalten. 

 

Die Ausweisung des Baugebiets erfolgt außerhalb von Landschafts- und Naturschutzgebieten. 

Die Vorgaben des Naturschutzgesetzes hinsichtlich der Eingriffsregelung (Vermeidung, Mini-

mierung, Ausgleich und Ersatz) werden durch den Umweltbericht berücksichtigt. 

 

11.2 Grünordnung 

Am Nord- und Ostrand des Plangebietes ist ein pflanzstreifen zur Eingrünung des Plangebie-

tes in Abgrenzung zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet sowie zur Waldfläche vorge-

sehen. Mit dieser Vorgabe zur Durchgrünung und Eingrünung wird der Konzeption im bisheri-

gen Industriepark entsprochen. 

 

Die gleichmäßige Begrünung der Stellplatzanlagen für Pkw durch großkronige, einheimische, 

standortgerechte Laubbäume wertet das Siedlungsbild auf und trägt zu einer Verschattung 

und damit zu einer verminderten Aufheizung der großflächig versiegelten Freiflächen bei. Be-

sonders in den Sommermonaten wird damit einem Erwärmen der Umgebungsluft entgegen-

gewirkt. Daneben trägt eine Begrünung größerer Stellplatzanlagen durch die Filterung von 

Luftschadstoffen und groben Staubpartikeln aus der Luft zur Verbesserung der Luftqualität bei.  

 

Aus ortsgestalterischen Gründen, aber auch um ein Mindestmaß an innerer Durchgrünung 

sicherzustellen, ist je angefangene 20 lfm Straßenverkehrsfläche und je angefangene 500 m² 

nicht überbaubare Grundstücksfläche mindestens ein hochstämmiger, heimischer und stand-

ortgerechter Laubbaum innerhalb des Straßenraums bzw. des Baugrundstücks zu pflanzen. 

Die auf den Stellplatzanlagen zu pflanzenden Bäume sind hier bei der Ermittlung der erforder-

lichen Zahl nicht einzurechnen, da sonst auf dem übrigen Baugrundstück kaum weitere Bäume 

zu pflanzen wären. Die Laubbäume sind gleichmäßig zu verteilen.  

 

Im GI-2 sind die überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der Nebenanlagen als extensi-

ves Grünland zu nutzen und zu unterhalten. Dadurch soll die Durchgrünung des Plangebiets 

weiter gefördert werden und einer Steigerung der Arten- und Strukturvielfalt durch die Um-

wandlung von intensiv bewirtschaftetem Acker in extensives Grünland erfolgen 
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11.3 Eingriff / Ausgleich und Ersatz 

Die überschlägige Ermittlung des Kompensationsbedarfs im Rahmen der Scoping-Unterlagen 

stellt ein Kompensationsdefizit von 160.291 Werteinheiten fest.  

 

Zur Ermittlung des Kompensationsdefizits wird der Eingriffsflächenwert, der den Funktions-

verlust symbolisiert, dem Flächenwert laut Plandarstellung gegenübergestellt. 

 

Eingriffsflächenwert  -  Geplanter Flächenwert  =  Kompensationsdefizit  
 

260.669 WE  -  91.396 WE  =  169.273 WE  
 

 

Kompensationsmaßnahmen auf Baugrundstücken 

Zur Förderung der Biodiversität sind die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke als 

extensiv bewirtschaftete, mehrjährige Blühflächen mit blütenreicher Saatgutmischung aus ge-

bietseigener Herkunft zu begrünen und insektenfreundliche Beleuchtungen ohne unnötige Ab-

strahlung nach oben zu verwenden Um innerhalb des Plangebiets eine Durchgängigkeit für 

Kleintiere zu ermöglichen, dürfen Zaunanlagen nicht untermauert werden und müssen einen 

Abstand von mindestens 10 cm zum Boden haben.  

 

Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 

Eine Kompensation des Defizits ist nur über eine ökologische Aufwertung anderer Flächen 

und Elemente der freien Landschaft zu gewährleisten. Es sollen entsprechend der Vorgaben 

§ 15 Abs. 2 BNatSchG die durch den Eingriff zerstörten Funktionen und Werte des Naturhaus-

haltes oder Landschaftsbildes im betroffenen Naturraum in ähnlicher Art und Weise wieder-

hergestellt werden. Dafür stehen folgende Flächen zur Verfügung: 

 

1. Gemeinde Fresenburg, Gemarkung Fresenburg, Flur 36, Flurstück 49/1 tlw. (Ersatz-

aufforstung von 10.814 m²) 

 

2. Gemeinde Niederlangen, Gemarkung Niederlangen, Flur 44, Flurstück 63/4 (38.253 

Werteinheiten) 

 

3. Gemeinde Renkenberge, Gemarkung Renkenberge, Flur 5, Flurstück 28/4 tlw. (18.814 

Werteinheiten) 

 

4. Gemeinde Renkenberge, Gemarkung Renkenberge, Flur 9, Flurstücke 33/15, 33/18 

und 35/2 (4.000 Werteinheiten) 

 

5. Gemeinde Renkenberge, Gemarkung Renkenberge, Flur 5, Flurstück 47/3 (5.000 Wer-

teinheiten) 

 

6. Gemeinde Spahnharrenstätte, Gemarkung Spahn, Flur 9, Flurstück 171/3 tlw. sowie 

Flur 10, Flurstücke 22/1 und 57/1 (47.975 Werteinheiten + vorgezogene Ausgleichs-

maßnahme für jeweils ein Revier des Kiebitzes und der Feldlerche). 
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11.4 Artenschutz 

Artenschutzrechtlich sind vorgezogene Maßnahmen im Offenland für Kiebitz und Feldlerche 

erforderlich, weiterhin Maßnahmen für die Rauchschwalbe. Diese müssen vor dem Eingriff in 

die Lebensstätte wirksam sein. Weiterhin sind Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

 

Darüber hinaus ist im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt, dass für die Außenbeleuchtung 

der Grundstücke im Plangebiet ausschließlich insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmit-

tel zu verwenden sind. Lichtkegel sind nach unten auszurichten. Blendwirkungen sind durch 

geschlossene Gehäuse zu minimieren. Um die Durchgängkeit für Kleintiere zu gewährleisten, 

dürfen Zaunanlagen nicht untermauert werden und müssen einen Abstand von mindestens 10 

cm zum Boden haben 

 

11.5 Klimaschutz / Klimaanpassung 

Grundsätzlich wird im Rahmen der Abwägung zu diesem Bebauungsplan dem primären Pla-

nungsziel, zusammenhängende gewerbliche und industrielle Baugrundstücken für die Erwei-

terung des Industrieparks an der A 31 zu schaffen, gegenüber den Belangen des Klimaschut-

zes der Vorrang eingeräumt. Angesichts der Herausforderungen aus der Klimakrise strebt die 

Gemeinde Niederlangen allerdings die Entwicklung möglichst nachhaltiger, klimawandelresili-

enter Baugebiete an, um den globalen Anforderungen aus der Klimaveränderung lokal gerecht 

zu werden und möglichst geringe Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Boden, Klima, Luft und 

Menschen im Gewerbegebiet und der Umgebung zu erzeugen. 

 

Als Maßnahmen zu einer Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels sind hier fol-

gende Festsetzungen vorgesehen: 

- Weitgehende Eingrünung des Plangebiets durch Bäume oder Sträucher 

- Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken und Stellplatzbereichen 

- Begrünung der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke 

 

Außerdem wird die Fassadenbegrünung sowie die Nutzung regenerativer Energien, beispiels-

weise durch die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dach- und Wandflächen der Ge-

bäude, ausdrücklich empfohlen. 

 

Für den westlichen Teil des Plangebiets ist innerhalb der Bauverbotszone die Errichtung einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage vorgesehen. Durch die Anlagen kann ein ortsbezogener Bei-

trag zur Deckung des erhöhten lokalen Energiebedarfs geleistet werden. Durch die PV-Anla-

gen wird die Energie dezentral am Ort des Bedarfs erzeugt und somit auch die „Importabhän-

gigkeit“ im Energiebereich verringert. Die dezentrale Produktion von Strom trägt auch zur 

Netzentlastung bei. Energieversorgungs- und Energiepreisrisiken werden hierdurch reduziert. 

Außerdem wird die Energieversorgung durch die Ersetzung endlicher durch unerschöpfliche 

erneuerbare Energieträger nachhaltig verbessert. Photovoltaikanlagen bieten ein großes, ein-

fach nutzbares Potenzial zur lokalen, schadstofffreien Stromproduktion. PV-Anlagen haben 

den Vorteil, dass von ihrem Betrieb keinerlei Emissionen ausgehen. Bei der Stromerzeugung 
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durch PV-Anlagen entstehen im Gegensatz zur Stromerzeugung in Anlagen, die mit fossilen 

Brennstoffen betrieben werden, weder CO2 noch andere Luftschadstoff-Emissionen.  

 

11.6 Gesamtabwägung der Umweltbelange 

(wird bis zur öffentlichen Auslegung weiter ergänzt)  

 
 
12 Städtebauliche Werte 

Aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes ergeben sich folgende städtebaulichen Werte: 

 
Geltungsbereich gesamt:    24,75 ha 
GI:       21,84 ha 
Verkehrsflächen:       1,75 ha 
Öffentliche Grünflächen      1,16 ha 
Davon Flächen mit Pflanzbindungen     0,71 ha 
 
 

13 Abschließende Erläuterungen 

13.1 Altlasten 

Nach dem Kenntnisstand der Gemeinde Niederlangen/Samtgemeinde Lathen sind innerhalb 

des Plangebiets weder Altstandorte, Altablagerungen o.ä. vorhanden. 

 

13.2 Denkmalschutz 

Baudenkmale 

Im Plangebiet sind keine Baudenkmale vorhanden. Denkmalschutzbelange sind daher nicht 

berührt. 

 

Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 

werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) mel-

depflichtig und müssen der zuständigen Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüg-

lich gemeldet werden.  

 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 

Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 

Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 

Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 
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13.3 Bodenordnung und Realisierung 

Zur Realisierung der Planung ist eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse erforderlich. Die 

Gemeinde geht davon aus, dass die Neuregelung der Eigentumsverhältnisse einvernehmlich 

erfolgen kann. Die neugeordneten Grundstücke sollen, mit Ausnahme der öffentlichen Ver-

kehrsflächen, an Gewerbe- und Industriebetriebe veräußert werden. 

 

13.4 Richtfunkstrecken 

Da im Plangebiet Bauhöhen von bis zu 30 m über Grund zugelassen werden, ist bei Bauvor-

haben über 20 m eine Stellungnahme bzw. eine Beteiligung der Richtfunkbetreiber einzuholen. 

 

 

14 Bearbeitungs- und Verfahrensvermerk 

Der Bebauungsplan Nr. 34 „Industriepark an der A 31, Teil VII“ einschließlich Begründung 

wurde in Abstimmung und im Einvernehmen mit der Gemeinde Niederlangen ausgearbeitet. 
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